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 H A U S H A L T S S A T Z U N G  
 

 

der Stiftung zum vormaligen Hospital St. Spiritus in Münden 
für das Haushaltsjahr 2012 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Stadt Hann. Münden in der Sitzung am 15.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  14.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 14.700 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   14.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    6.500 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 140.000 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 148.200 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 154.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 154.700 Euro 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 

§ 5 
 
Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals nach § 5 (2) NKAG wird für das Haushaltsjahr 
2012 auf 4,6 % festgesetzt. 
 
 
 
 
           L. S. 

Hann. Münden, 15.03.2012 
  

gez. Burhenne 
 

Klaus Burhenne 
Bürgermeister 


